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6 2 7 . Bundesgesetz: Änderung des Gehaltsüberleitungsgesetzes
(NR: GP XIV RV 314 AB 346 S. 36. BR: AB 1578 S. 356.)

6 2 8 . Verordnung: Ausgabe von Scheidemünzen zu 100 Schilling „175. Geburtstag von Johann
Nestroy"

629. Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der S 16 Arlberg Schnellstraße im Bereich
der Gemeinden Klösterle am Arlberg und Dalaas

6 3 0 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der S 16 Arlberg Schnellstraße im Bereich
der Gemeinde Innerbraz

6 3 1 . Kundmachung: Aufhebung des § 45 des Personenstandsgesetzes durch den Verfassungs-
gerichtshof

©27. Bundesgesetz vom 4. November 1976,
mit dem das Gehaltsüberleitungsgesetz geän-

dert wird
Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Gehaltsüberleitungsgesetz, BGBl. Nr. 22/
1947, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 397/1976, wird wie folgt geändert:

§ 21 erhält folgende Fassung:

„Dienstpostenplan und Dienstposten für Beamte

§ 21. (1) Der Dienstpostenplan ist jener Teil
des jährlichen Bundesfinanzgesetzes, der durch
die Festlegung von Dienstposten die zulässige
Anzahl der Beamten für das betreffende Jahr be-
stimmt. Im Dienstpostenplan sind die Dienst-
posten nach Verwaltungsbereichen (Dienstposten-
ständen) und innerhalb dieser nach dienstrecht-
lichen Merkmalen zu gliedern.

(2) Im Dienstpostenplan dürfen Dienstposten
für Beamte nur in der Art und Anzahl vorge-
sehen werden, die zur Bewältigung der Auf-
gaben des Bundes zwingend notwendig sind."

Artikel II

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner
1977 in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist die Bundesregierung, in Angelegenheiten je-
doch, die nur den Wirkungsbereich eines Bun-
desministers betreffen, dieser Bundesminister be-
traut.

Kirchschläger
Kreisky Androsch Pahr Moser
Leodolter Staribacher Rösch Broda
Lütgendorf Weißenberg Sinowatz

Lanc Firnberg

628. Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 4. November 1976 über die
Ausgabe von Scheidemünzen zu 100 Schilling

„175. Geburtstag von Johann Nestroy"

Auf Grund des § 1 des Scheidemünzengesetzes
1963, BGBl. Nr. 178, in der Fassung der Bundes-
gesetze BGBl. Nr. 115/1973 und Nr. 773/1974
wird verordnet:

§ 1. Anläßlich der 175. Wiederkehr des Ge-
burtstages von Johann Nestroy werden ab dem
7. Dezember 1976 Scheidemünzen zu 100 Schil-
ling ausgegeben.

§ 2. Die Münzen sind aus einer Legierung von
640 Tausendteilen Silber und 360 Tausendteilen
Kupfer herzustellen. Ihr Durchmesser hat 36 mm,
ihr Rauhgewicht 24 g und ihr Feingewicht 15,36 g
Feinsilber zu betragen. Abweichungen dürfen im
Feingehalt 5/1000 und im Rauhgewicht 10/1000

nicht übersteigen.

§ 3. Für die äußere Gestalt der Münze sind
die Abbildung und folgende Bestimmungen maß-
gebend:

1. Die eine Seite hat das Kopfbild und die
Umschrift „Johann Nestroy 1801—1862"
sowie die Jahreszahl 1976 zu tragen.

2. Die andere Seite hat in der Mitte das Staats-
wappen, darüber die Zahl „100" und darun-
ter das Wort „Schilling" sowie in kreis-
förmiger Umrahmung die Worte „Republik
Österreich" zu tragen.

3. Der Rand der Münze ist glatt zu gestalten
und hat die vertiefte Inschrift „Hundert
Schilling" zu tragen.
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Androsch

629. Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 5. November 1976
betreffend die Bestimmung des Straßenver-
laufes der S 16 Arlberg Schnellstraße im Be-
reich der Gemeinden Klösterle am Arlberg

und Dalaas

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 239/1975 wird ver-
ordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der S 16
Arlberg Schnellstraße wird im Bereich der Ge-
meinden Klösterle am Arlberg und Dalaas wie
folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt
bei Projekts-km 35,63 in der Parzelle Danöfen
der Gemeinde Klösterle am Arlberg, verläuft
sodann entlang der Alfenz, welche sie zweimal
kreuzt und erreicht bei Projekts-km 37,0 (Spreu-
bach) die Gemeindegrenze mit Dalaas, folgt so-
dann dem unmittelbaren Uferbereich der Alfenz
und quert diese insgesamt viermal. Bei Projekts-
km 40,40 in der Parzelle Sonnenhalb verläßt sie
den Uferbereich der Alfenz und führt ab Pro-
jekts-km 40,70 in einem Tunnel bis zum Pro-
jekts-km 40,90 das ist zirka 370 m westlich des
Weges Gp. 2151 der KG Dalaas.

Im einzelnen ist der Verlauf der Straßentrasse
einschließlich der Anschlußstelle Wald am Arl-
berg mit ihren Zu- und Abfahrtsstraßen aus den
beim Bundesministerium für Bauten und Tech-
nik, beim Amt der Vorarlberger Landesregierung
sowie bei den Gemeinden Klösterle am Arlberg
und Dalaas aufliegenden Planunterlagen (Kata-
stermaßstab 1 : 2 880) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung.
Die Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind
den aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Moser

630 . Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 8. November 1976
betreffend die Bestimmung des Straßenver-
laufes der S 16 Arlberg Schnellstraße im Be-

reich der Gemeinde Innerbraz

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 239/1975 wird ver-
ordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der S 16
Arlberg Schnellstraße wird im Bereich der Ge-
meinde Innerbraz wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt
an der Gemeindegrenze mit Dalaas bei Projekts-
km 43,39, verläuft sodann im Bereich der beste-
henden Ersatzstraße gemäß § 33 Abs. 5 BStG
1971, welche sie mehrmals kreuzt, und bindet
bei Projekts-km 46,08 in den mit Verordnung
vom 25. Juni 1975, BGBl. Nr. 377, be-
stimmten und bereits verkehrsübergebenen Ab-
schnitt der S 16 Arlberg Schnellstraße ein.

Im einzelnen ist der Verlauf der Straßentrasse
einschließlich der Anschlußstelle Innerbraz mit
ihren Zu- und Abfahrtsstraßen aus den beim
Bundesministerium für Bauten und Technik,
beim Amt der Vorarlberger Landesregierung
sowie bei der Gemeinde Innerbraz aufliegenden
Planunterlagen (Katastermaßstab 1 : 2 880) zu er-
sehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung.
Die Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind
den aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Moser



182. Stück — Ausgegeben am 25. November 1976 — Nr. 631 2673

6 3 1 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom
4. November 1976 über die Aufhebung des
§ 45 des Personenstandsgesetzes durch den

Verfassungsgerichtshof

Gemäß Art. 140 Abs. 5 des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 und gemäß
den §§ 64 und 65 des Verfassungsgerichtshof-
gesetzes 1953, BGBl. Nr. 85, wird kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit seinem
dem Bundeskanzleramt am 28. Oktober 1976

zugestellten Erkenntnis vom 5. Oktober 1976,
G 19/76-11, den § 45 des Personenstandsgesetzes
vom 3. November 1937, DRGBl. I S. 1176,
kundgemacht im GBl. für das Land Österreich
Nr. 287/1938, als verfassungswidrig aufgehoben.

(2) Die Aufhebung tritt mit Ablauf des
30. September 1977 in Kraft.

(3) Frühere gesetzliche Bestimmungen treten
nicht wieder in Kraft.

Kreisky
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